
Bekanntmachung 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sukow 
für das Haushaltsjahr 2014 

Aufgrund der § 48 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung Sukow vom 28.10.2014, Beschluss Nr. 14-04-2014, und mit Genehmigung der Rechts
aufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim vom 18.11.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Der Nachtragshaushaltsplan fOr das Haushaltsjahr 2014 wird 

1. im Ergebnishaushalt 

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrage 
auf 
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auf-
wendungen auf 
der Saldo der ordentlichen Ertrage und 
Aufwendungen auf 

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Ertrage auf 
der Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen auf 
der Saldo der außerordentlichen Aufwen-
dungen und Ertrage auf 

c) das Jahresergebnis vor Veranderung der 
RUcklagen 
die Einstellung der ROcklagen auf 

die Entnahmen aus RUcklagen auf 

das Jahresergebnis nach Veranderung der 
RUcklagen auf 

2. im Finanzhaushalt 

a) die ordentlichen Einzahlungen auf 

die ordentlichen Auszahlungen auf 

der Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-
zahlungen auf 

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 

die außerordentlichen Auszahlungen auf 

der Saldo aus außerordentlichen Ein- und 
Auszahlungen auf 

c) die Einzahlungen aus lnvestitionstatigkeit 
auf 
die Auszahlungen aus lnvestitionstatigkeit 
auf 
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 
lnvestitionstatigkeit auf 

gegenober 
bisher 
EUR 

1.536.200 

1.504.200 

32.000 

0 

0 

0 

32.000 

0 

0 

32.000 

1.322.300 

1.322.000 

300 

0 

0 

0 

430.400 

249.100 

181.300 

erhöht 
um 

EUR 

70.500 

79.700 

-9.200 

0 

0 

0 

-9.200 

0 

0 

-9.200 

44.400 

79.700 

-35.300 

0 

0 

0 

71.700 

193.000 

-121.300 

vermindert 
um 

EUR 

-700 

-1.000 

300 

0 

0 

0 

300 

0 

0 

300 

-700 

-1.000 

300 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

nunmehr 
auf 

EUR 

1.606.000 

1.582.900 

23.100 

0 

0 

0 

23.100 

0 

0 

23.100 

1.366.000 

1.400.700 

-34.700 

0 

0 

0 

502.100 

442.100 

60.000 



d} die Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit 0 11.600 -300 11.300 
die Auszahlungen aus Finanzierungstatig-
keit 181.600 - 145.000 0 36.600 
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 
Finanzierungstatigkeit -181.600 156.600 -300 -25.300 

festgesetzt. 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranlagt. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungsermachtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfahigkeit 
wird festgesetzt von bisher 130.000 EUR auf 130.000 EUR 

§ 5 Hebesätze 

Die Hebesatze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a} für die land- und forstwirtschaftliehen Betriebe (Grundsteuer A} 
b} für die Grundstücke (Grundsteuer B} 

von bisher 260 v.H. auf 260 v.H. 
von bisher 335 v.H. auf 335 v.H. 

2. Gewerbesteuer von bisher 380 v.H. auf 380 v.H. 

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan 

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen betragt wie bisher 
2 Vollzeitaquivalente (VzA}}. 

§ 8 Eigenkapital 

Nach vorlaufigen, ungeprüften Angaben betrug der Stand des Eigenkapitales 
zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 
betragt 
und zum 31.12. des Haushaltsjahres vrs. 

§ 9 Weitere Vorschriften 

bisher 
EUR 

5.446.006 

5.515.405 
5.560.505 

1. Die Wertgrenze nach § 48 Abs. 2 Ziffer 1 KV wird mit maximal 2 % der Aufwendungen im 

nunmehr 
EUR 

5.446.006 

5.515.405 
5.552.405 

Ergebnishaushalt berechnet, festgelegt auf von bisher 27.400 EUR auf 31.600 EUR. 

2. Die Produkte 12600 Feuerwehr 
42402 Turn- und Sporthallen 
51100 Raumliehe Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
541 00 Gemeindestraßen 
55100 öffentliches Grün, Landschafsbau 
55500 Land- und Forstwirtschaft 
57300 Dorfgemeinschaftshaus 
61100 Steuern, allgem. Zuwendungen/Umlagen 

werden als wesentlich erklart. 

3. Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen 
wird wie bisher auf 5.000 EUR festgesetzt. 



4. Die Aufwendungen werden entsprechend der gebildeten Deckungsringe (s. Anlage) als deckungsfähig 
erklärt. 

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.11.2014 erteilt. 

Anlage 
Deckungskreisliste 

Gemeinde Sukow 

Nr. Bezeichnung 

- gegenseitige Deckung nach§ 14 GemHVO-Doppik 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

20 

G-DK-GD1-Budget 

G-DK-GD2-Budget 

G-DK-GD3-Budget 

G-DK-GD4-Budget 

G-DK-GDS-PK 

G-DK-GD6-VS 

G-DK-GD20-Abschreibungen 

Teilhaushalt 

Amt für zentrale Dienste 

Amt für Finanzen 

Amt für zentrale Finanz
dienstleistungen 

Bau- und Ordnungsamt 

Sachkonto 

50220000-50900000 

5641 

53 

- unechte Deckung nach§ 13 (2) GemHVO-Doppik 

Produkt I Sachkonto 

07 UDK-UEDK 1 0-Heimat- und Kulturpflege 28100 I 4416 gebend 
28100 I 52491 nehmend 

08 UDK-UEDK11-Boden- und Wasserverband 55200 I 4320 gebend 
55200 I 52544 nehmend 

09 UDK-UEDK12-Kleineinleiter 53800 I 4320 gebend 
53800 I 5649 nehmend 

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
Die nach§ 47 Abs. 3 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) erforderlichen 
Genehmigungen wurden am 18.11.2014 durch den Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim erteilt. 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme 

vom Donnerstag, 27.11.2014 bis Freitag, 05.12.2014, 

im Amt Crivitz, SG Allgemeine Finanzwirtschaft, 19089 Crivitz, Amtsstraße 5, öffentlich aus und kann 
während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

Sukow, 19.11.2014 
I� ......... ·;:�;��·;,.·; l · ..... . 

Bürgermei ster 


